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UND BETEILIGUNG DER TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE

VORGEZOGENE BÜRGERBETEILIGUNGAUFSTELLUNGSBESCHLUSS               OFFENLEGUNGPLANGRUNDLAGE

             

                                     

SATZUNGSBESCHLUSS

  

Es wird bescheinigt, daß die Flurstücke mit ihren
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen-
schaftskataster übereinstimmen.

ERNEUTE OFFENLEGUNG

                    ( Vermessungs- und Katasteramt Neuwied)

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung
einschließlich der Textfestsetzungen hat mit 
der Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der
 Zeit vom            bis           zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und 
Dauer der Auslegung wurden am
mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, 
daß Anregungen während der Auslegungsfrist vor-
gebarcht werden können.
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom            von der öffentlichen Aus-
legung unterrichtet.

Der Ortsgemeinderat hat am            die
Bebauungsplanänderung gemäß § 24 
Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz 
als Satzung beschlossen.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung 
einschließlich der Textfestsetzungen und der 
Begründung hat in der Zeit vom            bis
            einschließlich            gemäß § 3 (3)
BauGB erneut öffentlich ausgelegen.
Hierauf wurde durch ortsübliche Bekanntmachung 
am            hingewiesen. Die Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom            von der
erneuten Auslegung benachrichtigt.

Rheinbrohl, denRheinbrohl, den Rheinbrohl, denRheinbrohl, denRheinbrohl, den 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung fand in der Zeit
vom            bis             statt. 
Die Bürgerbeteiligung wurde am            ortsüblich 
bekanntgemacht.
Mit Schreiben vom            wurden die Träger 
öffentlicher Belange zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert.

AUSFERTIGUNG

Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte der Bebauungsplan-
änderung mit dem Willen des Ortsgemeinderates 
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans werden bekundet. 

Rheinbrohl, den

           BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluß der Bebauungsplanänderung 
sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind ortsüblich bekannt-
gemacht worden.
Mit der Bekanntmachung am           tritt die
Bebauungsplanänderung in Kraft.

Rheinbrohl, den

(Dieter Labonde, Ortsbürgermeister) (Dieter Labonde, Ortsbürgermeister) (Dieter Labonde, Ortsbürgermeister) (Dieter Labonde, Ortsbürgermeister) (Dieter Labonde, Ortsbürgermeister) (Dieter Labonde, Ortsbürgermeister)
(Dieter Labonde, Ortsbürgermeister)

Neuwied, den

Der Ortsgemeinderat hat am            die  Änderung 
des Bebauungsplans beschlossen.
Der Änderungsbeschluß ist am            ortsüblich
bekannt gemacht worden.

LEGENDE:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA
überbaubare Fläche

nicht überbaubare Fläche

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(Beispiel)
(Beispiel)

(Beispiel)Grundflächenzahl GRZ

Zahl der Vollgeschosse
Geschoßflächenzahl GFZ

II

0,4
0,8

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze

a abweichende Bauweise

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)VERKEHRSFLÄCHEN

Verkehrsflächen 

WW Wirtschaftsweg

Verkehrsflächen besonderer  Zweckbestimmung

FußwegFW

V Verkehrsgrün

V/F Verkehrsfläche/ Anger gemäß Textfestsetzungen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Allgemeine Versorgungsanlagen

Abfall

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Spielplatz

gemäß Planeinschrieb)
öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung gemäß

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGLUNGEN, MASSNAHMEN UND

ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Fächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen einschließlich Lärmpegelbereiche

III

Zuordnung Teilgebiete

234 Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Gebäude laut Kataster

Vermaßung

Teilaufhebung Bebauungsplan Arienheller Straße Teil 2
Kennzeichnung der betroffenen Flächen

Kennzeichnung der Grundstücke, auf denen eine giebelständige
Gebäudestellung errichtet werden soll

WA 1

(= Bauverbotszone gemäß §(22 LStrG=     § 9 (1) Nr. 10 BauGB)
von Bebauung freizuhaltende Fläche
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